
2. Abtheilung. 7. Kapitel. 

SBuonltine Aufgaben der Walerverwaltung. 

I. Die Waffergenoffenfcdaften. 

Das Gefeg vom 28. Februar 1843 über die Benugung der Privatflüffe 

fennt mır Genofjenschaften zur Bewäfjerung von Grundftüclen (8$ 56/59 a. a. O.); 

das Gejeg vom 11. Mai 1853 (G. ©. ©. 182) dehnte diefe Vorfchriften auf 
Entwäfferungsanlagen aus. Durch) das Gejeß vom 1. April 1879, betreffend 
die Bildung von Wafjergenofjenfchaften, ift der Gegenjtand der Wafjergenofjen- 
fchaften über den Zweck der Bodenverbefjerung hinaus erheblich erweitert und 
namentlich auf die Wafferverforgung zu Wirthichafts- und Betriebszwecen und 
die Förderung der Schiffahrt ausgedehnt worden. Das Gejeg vom 1. April 
1879 gejtattet die Bildung von Genofjenjchaften zur Benugung oder Unter: 
haltung von Gewäfjern, zur Ent» oder Bewäfjerung von Grundftücen, zum 

Schuge der Ufer, zur Anlegung, Benugung oder Unterhaltung von Wafferläufen 
oder Sammelbecden, zur SHerftellung und Berbefjerung von Wafferftraßen 

(Flößereien) und anderen Schiffahrtsanlagen und räumt den auf Grund des 
Gefeßes gebildeten Genofjenjchaften bejtimmte Rechte ein. Dasjelbe unterfcheidet 
zwifchen freien und öffentlichen Waffergenofjenschaften. Beide fünnen alle in 
$ 1 aufgeführten Zwecke zum Gegenftand haben. Beiden Arten von Genofjen- 
fchaften ift die Vorausjegung gemeinfam, daß ihr Si fich im Jnlande befindet, 
daß ihre NRechtsverhältniffe durch ein Statut geregelt ‚find, daß zu ihrer Ver- 
tretung ein Vorftand beitellt ift, und daß die Genofjenjchaft eigene Nechtsfähigkeit 
bejitt (8$ 6/10 a. a. D.). 

Die freie Genoffenfchaft wird durch gerichtlich oder notariell aufzunehmen- 
den Vertrag (Genofjenfchafts-Statut) begründet, defjen nothwendiger Inhalt 
gejeglich bejtimmt ift (SS 11, 12 daf.). Statut und Mitgliederverzeichniß müffen, 

- damit die. Genofjenjchaft die ihr nach dem Gefeg zuftehenden Rechte erlangt, 

bei Gericht eingereicht und in ein vom Gericht zu führendes öffentliches Regifter 
für Wafjergenofjenfchaften eingetragen werden; das Gleiche gilt von fpäteren 
Aenderungen ($8 13/19 daf.). m Uebrigen gehören die Nechtsverhältniffe der 
freien Genofjenfchaft dem Privatrecht an. Die Begründung einer öffentlichen 
Wafjergenofjenichaft erfolgt durch Genehmigung des Statut3 mittels Allerhöchiter 

Verordnung oder Seitens de3 Minifters für Landwirthichaft. Sie feßt den
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Nachweis eines öffentlichen oder gemeimmwirthichaftlichen Nubens voraus. Die 

inneren Nechtsverhältnifje der Gemofjenfchaft find nach öffentlich-vechtlichen 
Grundjägen geregelt. Der Vorjtand tft mit polizeilichen Zwangs- und Straf- 
befugnijfen ausgeftattet. Die Genofjenfchaft verwaltet ihre Angelegenheiten jelbft- 
ftändig, ift aber der Aufficht des Staates unterworfen. Ein Zwang zum Beitritt 
zur Gemofjenfchaft findet nur bei Ent und Bewäfjerungsunternehmungen ftatt. 

Nach S 65 a. a. D. fan der Eintritt in eine neu zu bildende Genofjen- 
ichaft der Teßtgedachten Art gegen widerjprechende Eigenthümer der bei dem 
Unternehmen zu betheiligenden Grundftiide durch Tandesherrliche Verordnung 

($S 57 a.a. D.) erzwungen werden, wenn das Unternehmen Zwece der Landes- 
£ultur verfolgt, und nur bei Ausdehnung auf die in dem Eigenthum der Wider- 
jprechenden befindliche Grundfläche zwecmäßig ausgeführt werden Fann, und 

wenn die Mehrheit der Betheiligten, nach der Fläche und dem Kataftral-Nein- 

ertrage der zu betheiligenden Grumditücke berechnet, fich für das Unternehmen 

erklärt hat. Bei dev Abjtimmung find nur die Eigenthümer der Betheiligungs- 
Grundftüce ftimmberechtigt. 

Hinfichtlich ‚folcher Grundftüce, deren Ertragsfähigfeit durch das Unter: 
nehmen nicht erhöht wird, oder deren befondere Benußungsart fir den Eigen- 
thümer vortheilhafter ift als die durch das Unternehmen beabfichtigte Verbefjerung, 
findet ein Eintrittszwang nicht ftatt. 

Ein Necht zum Austritt ift dem Befiger von Genofjenfchaftsgrundftücen 

nach $ 66 Abf. 3 a. a. DO. nur innerhalb der öffentlichen Ent oder Bewäfferungs- 
Genofjenfchaften zum Zwece der Landeskultur zugeftanden. VBorausfegung für 

die Geltendmachung diejes Rechtes tft, daß das Grundftüc, defjen Ausjcheiden 

verlangt wird, von dem Unternehmen dauernd Nachtheil hat. Der betreffende 
Anfpruch fann erft nach Ausführung des ftatutenmäßigen Meltorationsplanes 
erhoben werden,!) zu feiner Begründung ft der Nachweis erforderlich, daß 

der dauernde Nachteil auf die Melivrationsanlagen al3 Urfache zuriichzus 
führen ift.) Die Genoffenfchaft fann in diefem Falle das Grundftücd im Ent- 
eignumgsverfahren erwerben, wenn fie dasjelbe zur Durchführung dev Genofjen- 
fchaftszwecte für nothwendig erachtet. Diejelben Genofjenfchaften Tönnen das 
Ausicheiden von Genofjenfchaftsgrumdftücen gegen den Willen der Eigenthümer 
verlangen, wenn anderenfalls die Erreichung des Genofjenjchaftszweckes gefährdet 
werden würde. Dem Ausfcheidenden ift volle Entjchädigung zu leiften. (S$ 68 

a.a.D.) Dagegen ift die Genoffenfchaft verpflichtet, Eigenthümer benachbarter 
Grumdftücke auf ihr Verlangen in die Genofjenjchaft aufzunehmen, wenn die 

Ent- oder Bewäflerung diefer Grundftücke durch Mitbenugung der genofjenjchaft- 

lichen Anlagen auf die zwecmäßigfte Weife erfolgen Fann und die Anlagen der 
Genofjenfchaft bei entfprechender Einrichtung hinreichen, um ohne Nachtheile für 
die bereits vorhandenen Mitglieder den gemeinfamen Bedürfniffen zu entprechen. 
Der neu hinzutretende Genofje hat der Genofjenfchaft einen verhältnigmäßigen Anz 

) Entf. d. D. 3. G. vom 27. Juni 1884, XI 250. 

2) Entieh. d. D. B. 6. vom 12. September 1887 (Pr. O. Bl. Bd. IX ©. 135), 

vom 14. Juni 1888 Pr. B. Bl. Bd. IX ©. 389, vom 30. November 1891 Br. ®. DL. 

Bd. XII ©. 257.
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theil an den Anlagekoften zu zahlen und die durch die Mitbenugung ihrer An- 

lagen erwachjenden befonderen Koften zu tragen. (8 69 a. a. D.) 

Streitigkeiten in diefen Fällen ($ 66 Ab. 3, SS 68 und 69) unterliegen 

mit Ausschluß des ordentlichen Nechtsweges der Entjcheidung des Bezixts- 

ausfchuffes ($ 70 a. a. DO. in Verbindung mit $ 153 de3 Landesverwaltungs- 

gejeges vom 30. Juli 1883). 
Um Uebrigen kann nach $ 59 a. a. DO. das Ausjcheiden von Genofjen. aus 

einer öffentlichen Genoffenschaft nur im Einverftändniß beider Theile und mit 
Genehmigung der Auffichtsbehörde erfolgen, welche dabei auch das etwaige “inter: 
effe der Gläubiger zu berückjichtigen hat. 

Die den Genofjen obliegenden Verpflichtungen und das Verhältniß ihrer 
Theilnahme an den Nugungen und Laften wird für alle auf Grund des Gejeßes 
vom 1. April 1879 zu bildenden Genofjenfchaften durch das Genofjenchafts- 
Statut feftgefeßt. (8 12 Nr. 5 u. 6, $ 56 Nr.5u.6 a.a.D.) Für die Ge- 
nofjenfchaften zur Ent» oder Bewäfjerung von Grumdftücen für Zmwece der 
Landeskultur enthält $ 66 Abf. 1 die ergänzende Beitimmung, daß in Ermang- 

- fung anderweiter Vereinbarungen die Theilnahme an den Genojjenjchaftslaften 
nach Maßgabe der den Genofjen aus den Genofjenjchaftsanlagen erwachjenden 

VBortheile geregelt werden foll. 
Die Genofjenichaftslaften find nach $ 52 Abf. 3 a. a. D. den gemeinen 

öffentlichen Laften gleich zu achten und haften auf den bei dem Unternehmen be- 
theiligten Grundftücen als jolche in dem Umfange, welcher jtatutarifch für das 
Theilnahmeverhältniß fejtgejtellt tft.?) 

Bei Varzellivung von Genofjenfchaftsgrundftücen müffen die Genofjenjchafts- 
laften auf alle Trennftüce verhältnigmäßig vertheilt werden. Die VBorjchriften 
über das hierbei zu beobachtende Berfahren müfjen fich aus dem Statut ergeben 
(8:56 Ir: 7-0.0.9.): 

Die auf der Grundlage des Gejeßes vom 1. April 1879 zu bildenden 
Genofjenfchaften befigen nach S 10 a. a. D. fämmtlich juriftifche PVerfönlichkeit; 

ihr ordentlicher Gerichtsjtand befindet fich bei dem Gerichte, in defjen Bezirk fie 
ihren Si haben. 

Sede Genofjenichaft muß einen Vorftand haben, welcher fie in allen ihren 
Angelegenheiten vertritt (S 9 a. a. D.), die Art der Wahl und Zufammenfegung 
des Vorftandes, feine Berwaltungsbefugnijje und die Formen für die Legitimation 
feiner Mitglieder find nach S 12 Vir. 7 und 8 56 Nr. S a.a. D. in das Statut 
aufzunehmen. Die Aufitellung des legteren, durch welches die Nechtsverhältnifie 

der Genofjenjchaft geregelt werden, ift für alle Wafjergenofjenjchaften obligatorisch. 
Durch Minifterial-Erlaß vom 7. Januar 1886 (Minifterial-Blatt f. d. i. VBerw. 
S. 9) ift ein Normal-Statut für Ent und Bewäfjerungsgenofjenjchaften auf- 
gejtellt und vorgeschrieben, daß dasjelbe bei dem Entwurf von Genofjenfchafts- 
ftatuten infoweit zu Grunde gelegt werden joll, al8 nicht der Zweck des Unter- 
nehmens oder andere zwingende Gründe eine Abänderung nothwendig machen. 

>) Vergl. Ausführungsgefeg zum Neich3-Gef. über die Zwangsverjteigerung und 

die Zwangsverwaltung vom 23. September 1899 (©. ©. ©.291) und Entjch. d. D. Q. ©. 
vom 16. Suni 1890, XIX 292.



a 

Das Statut und jede Abänderung desfelben bedarf nach $ 57 a. a. D. vor- 
behaltlich der VBeftimmungen in den SS 59, 68/70 der Genehmigung durch den 
Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forten. Für die auf dem Wege 

de3 8 65 gebildeten Ent» und Bewäfferungsgenoffenfchaften bedarf das Statut, 
jowie jede Abänderung desjelben der landesherrlichen Genehmigung. 

Die Aufzählung der in die Statute der freien Genofjenfchaften aufzunehmen: 
den. Gegenftände findet fih in $S 12 a.a. 0. 

Für die öffentlichen Genofjenfchaften ift der Juhalt des Statuts durch 

5 56 aa. D. begrenzt. Das Statut und jede Abänderung desfelben ift nach 
$ 58 nach erfolgter Beftätigung durch die Amtsblätter in der Weife zur öffent- 
lichen Kenntniß zu bringen, wie dies für die Befanntmachung landesherrlicher 

Erlafje durch das Gejeg vom 10. April 1872 (©. ©. ©. 357) vorgefchrieben ift. 
Für die num minifteriell genehmigten Statute fann die Anzeige in der Gejeh- 
fanmlung unterbleiben. 

Freie Genofjenfchaften werden aufgelöft durch Ablauf der in dem Statute 
bejtimmten Zeit, durch einen Beichluß der Genoffenfchaft, oder durch Eröffnung 
des Konfurjes ($ 31 a. a. D.). 

Die Auflöjung öffentlicher Genofjenfchaften kann von dem zuftändigen Mi- 
nifter ausgefprochen werden auf den Antrag eines Genofjen, wenn die Genofjen- 

jchaft nur noch aus zwei Mitgliedern befteht, oder wenn in Jahresfrift, von der 

Beitätigung des StatutS an gerechnet, nicht zur Ausführung des Unternehmens 
gejchritten, oder wenn die begonnene Ausführung mindeitens ein Jahr lang ein- 

gejtellt ift und die Verzögerung durch VBerfchuldung der Genofjen herbeigeführt 
it, oder wefentliche Vorausfegungen der Genehmigung des Statut3 hierdurch 

verändert worden find ($ 61 a. a. D.). 

Die öffentlichen Genofjenfchaften können ihre Auflöfung auch felbjt be- 

jchließen, der Auflöfungsbeichluß erfordert zu feiner Gültigkeit eine Mehrheit 
von zwei Drittel der Stimmen und die Genehmigung des zuftändigen Minifters 
($S 62 a.a.D.). Die Auflöfung der Genofjenfchaft tritt in Kraft, fobald der 
Bejchluß des Minifters (SS 61, 62) dem Vorftande der Genoffenjchaft zugeftellt 
worden ift. Abgejehen von dem Falle der Auflöfung der freien Genofjenfchaften 
durch Eröffnung des Konkurfes, erfolgt die Liquidation für alle aufgelöften Ge- 
nofjenjchaften durch den Vorftand oder die durch Statut oder Befchluß der Ge- 

nofjenjchaft dazu berufenen PBerfonen (SS 34, 64 a. a. D.). 

Fur die DVerbindlichkeiten der Genofjenjchaften haftet deren Bermögen, 
veicht dasjelbe nicht zu, jo ift die Erfüllung der Verbindlichkeit im Wege der 
Umlage auf die Genofjen herbeizuführen. Der einzelne Genofje it den Gläu- 

bigern der Genoffenfchaft nicht unmittelbar haftbar, ebenfo wenig find die 
Gläubiger eines Genofjen befugt, fich wegen ihrer Forderungen an Theile des 
Genofjenfchaftsvermögens zu halten (vergl. SS 24—27 und 52 a. a. D.). 

Die Aufficht über die öffentlichen Wafjergenoffenfchaften wird: bei folchen 
zur Anlegung und DVerbefjerung von Wafjerftraßen (Flößereten) und anderen 
Schiffahrtsanlagen von dem Negierungspräfidenten, bei allen anderen. Genofjen- 

- fchaften von dem Landrath als VBorfigenden des Kreis-Ausfchuffes, in Stadt- 

freifen von der DOrtspolizeibehörde geführt. Bejchwerdeinftanz ift bei jenen der
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Oberpräfivent, bei diefen der Negierungspräfivent. Zuftändig ift die Behörde, 

in deren Bezirk die Genoffenfchaft ihren Sit hat. Die Aufficht ift darauf be- 
fchräntt, daß die Angelegenheiten der Genoffenschaft in Uebereinftimmung mit 
den Statut und den Gejegen verwaltet werden. Innerhalb diefes Umfanges 
wird fie mit den Befugnifjen gehandhabt, welche gefeglich den Aufjichtsbehörden 
der Gemeinden zuftehen ($ 49 a. a. DO. in Verbindung mit $ 18 des Landes- 

verwaltungsgefeßes vom 30. Juli 1883 und des $ 94 Abi. 2 des Zuftändig- 
feitsgejeges vom 1. Auguft 1883). Die Auffichtsbehörden find nach 850 a. a. D. 
zur Zmwangsetatifirung befugt. Gegen die Verfügung oder Feititellung des Land- 
vath8 oder der Oxtspolizeibehörde tft die lage bei dem Bezirksausfchuffe, gegen 
die gleichen Maßnahmen des Negierungspräfidenten die Klage bei dem Ober- 
verwaltungsgericht zuläffig ($ 94 Abf. 3 des Zuftändigfeitsgejeges). Zur Ber: 
äußerung von Smmobilten und zur Aufnahme von Anleihen, durch welche der 
Schuldenbeitand vermehrt wird, bedürfen die öffentlichen Genofjenfchaften, welche 
unter Aufficht des Negierungspräfidenten ftehen, defjen vorgängiger Genehmi- 
gung, die übrigen der Genehmigung des Kreis: (Stadt-) Ausfchuffes. Durch das 
Statut fann die vorgängige Genehmigung auch für andere Fälle vorbehalten 
werden ($S 5l a. a. D. und $ 94 Abf. 2 des Zuftändigfeitsgefeßes). Die Be- 
jehwerde gegen die DVerjagung der Genehmigung geht bei den erjteren Ge- 
nojjenschaften an den Oberpräfiventen, bei den le&teren an den Bezirksausfchuß. 

Zuftändig für die Entfcheidung auf Klagen gegen den Befcheid des Ge- 
nofjenjchafts-Vorftandes über die Zugehörigkeit zur Genofjenschaft, insbejondere 
die Verpflichtung zur Theilmahme an den Laften ($ 53 a. a. D.) ift bei den 
der Aufjicht des Negierungspräfidenten unterjtellten Genofjenichaften der Bezivf3- 
Ausschuß, gegen dejjen Urtheil die Berufung ftattfindet, bei den übrigen der 
Kreis- (Stadt-) Ausfchuß, gegen dejjen Urtheil die Nechtsmittel der Berufung und 
der Nevifion zugelajjfen find. 

Die Borfchriften für das Verfahren zur Begründung öffentlicher Genoffen- 
ichaften finden fich in den SS 71-85 des Gefeges vom 1. April 1879; gegen 
den Bejchluß des Kreis- (Stadt) Ausfchuffes, durch welchen die Geftattung von 
Vorarbeiten zur Vorbereitung einer Genofjenfchaft ausgeiprochen wird, ift, info- 
weit nicht der ordentliche Rechtsweg durch $ 7la.a. DO. für zuläffig erklärt ift, 
innerhalb zwei Wochen die Beichwerde an den Bezirksausfchuß gegeben (SS 51 
und 121 des Landesverwaltungsgejeßes vom 30. Juli 1883). 

Der auf Bildung einer öffentlichen Genofjenfchaft gerichtete Antrag ift an 
den Negterungspräfidenten und, falls das Genofjenfchaftsgebiet die Grenzen eines 
Regterungsbezivts überfchreitet, an den Oberpräfidenten zu richten. Kann oder 
will der Antragitellev die nach S 74 a. a. DO. erforderlichen Unterlagen nicht 
jelbft, bejchaffen, jo hat der Negierungspräfident, beziehungsweife der Oberpräfi- 

dent zu diefem Zwece einen Kommiffar zu ernennen. Ergiebt die Prüfung 

ohne Weiteres die Unzuläffigteit des Antrages, fo ift leßterer dircch Befcheid des 
Negierungspräfidenten, beziehungsweife Oberpräfidenten zuviiczumeifen, andern- 

fall8 ewnennt der Negierungspräfident, beziehungsweife Oberpräfivent, einen 
Kommiffar zur Leitung des Verfahrens. Der Oberpräftdent ift auch befugt, die 
Leitung einer Auseinanderfegungs-Behörde zu übertragen. Wird der Plan von 

1 
a
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allen Betheiligten genehmigt, jo hat der Kommtjjar das Genofjenfchaftsitatut zu 
entwerfen, die Zuftimmung der Betheiligten zu dem Statut einzuholen und da3- 

felbe demnächft amtlich zu beglaubigen. Soll für eine neu zu bildende Genofjen- 

jchaft ein Beitrittszwang gegen widerjprechende Eigenthümer Blat greifen ($ 65 
a.a. D.), fo gelangt das in den $5$ 79—81 a. a. D. vorgejchriebene Verfahren 
zur Anwendung. Nach Beendigung der fommifjarischen Verhandlungen hat fich 
der Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forjten darüber fchlüffig zu 
machen, ob das Statut zu genehmigen, beziehungsweife die nach $ 57 erforder: 
liche Iandesherrliche Verordnung zu erwirfen ift ($ 82 a. a. D.). 

Die beim Inkrafttreten diefes Gejeges beftehenden, auf Grund der SS 56 
bi3 59 des Gefeges vom 28. Februar 1843 (6. ©. ©. 41), der Artikel 1 md 2 

des Gejeßes vom 11. Mai 1853 (©. ©. ©. 182) ımd der — hier nicht in Be- 
tracht kommenden — Verordnung vom 28. Mut 1867 (6. ©. ©. 769) errich- 

teten Genofjenfchaften gelten als öffentliche. Genofjenjchaften im Sinne des Ge- 

feßes vom 1. April 1879 und fallen unter deffen in den SS 7, 9, 10, 47—55, 
57—64, 66 Abf. 2, 3 und 4, 68—70, 86—88 enthaltene Vorfchriften ($ 89 

a. a. OD.) Hinfichtlich der auf Grund anderer Borjchriften errichteten Genofjen- 
ichaften verbleibt e3 bei den bisherigen Beitimmungen. Sie fünnen jedoch, jo= 

fern fie die im $S La. a. D. bezeichneten Zwecke verfolgen, nad) Maßgabe der 

ss 72-85 a. a. D. als öffentliche Genoffenfchaften im Sinne des vorgenannten 
Gefeges begründet werden. Ueber die gegenwärtig im oberjchleftichen Weichjel- 

gebiete betehenden Wafjergenofjenfchaften finden fich einige Angaben im Bd. III 
©. 24/5, über die übrigen Wafjergenoffenfchaften des Weichjel-, Pregel- und 

Memelftromgebietes in den Bänden II und IV nach Ausweis der Heberficht auf 

©. 492, wonad im preußifchen Antheile des Gebietes der Unteren Werchjel 
und des Narew außer den Deichverbänden und den Genofjenfchaften zur Ent- 
wäfjerung der großen Volder des Mindungsbecdens im Ganzen 124 Wajjer- 
genofjenfchaften vorhanden find, hiervon in den Negierungsbezivten Gumbinnen 37, 

Königsberg 28, Danzig 16 (außerdem 95 im Mündungsbecen), Marienwerder 33 
(außerdem 6 im Mündungsbeden), Bromberg 10. 

N. Aufdringung der Geldmittel für genoffenfhaftliche 
Alnternehmungen. 

Die Aufbringung der für genoffenfchaftlihe Unternehmungen oben bezeich- 
neter Art benöthigten Mittel ift an fich) Sache der Betheiligten. Da die Be- 
deutung und Einwirkung derartiger Unternehnmmgen vielfach den Wohlftand 
größerer Gebietstheile zu fördern geeignet ift und diefelben, infoweit fie fich 

im Rahmen einer vom Staate geordneten Organifation bewegen, der Negel nach 
einen wichtigen Faktor für die Hebung der Landesfultur bilden werden, jo hat 
die Gefeggebung, welche dev Bildung von Wafjergenofjenfchaften VBorjchub Leiftet 
und ihr gefegliche Grundlagen bietet, auch darauf Bedacht nehmen müfjen, diejem 
wichtigen Zweige der Landesmelivration die für feine Ausgeftaltung erforderlichen 

Mittel zu erfchliegen. Der Staat ift diefer Aufgabe dadurc gerecht geworden,
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Dränage _ — 2 ©.56/7. | 2 

Schwarz: | Ent u. Bew. I ©. 68 2 ©. 68 | i.. 8 
wafjer - | Dränage _ = | 

Ferfe | Ent- u.Bemw. | 13 ©. 87 13 

2 |  Dränage I ©. 86 f 

| 
Mottlau | Ent- u. Bew. | ©. 114 |} 

| Dränage —_ = 
| 

Weichjel- | Ent u.Bem. 15\ II\ : | 382 
itrom, ints Dränage een = a a. I 5 

Außerdem bejtehen innerhalb. der großen Deichverbände des en der Weichfel 
101 Entwäfjerungsgenofjenfchaften (vergl. Tabellenband ©. 80/87), nämlich 

im Danziger Deichverband ... . 29 &.-©. (Neg.-Bez. Danzig) 
im Mearienburger Deichverband 34 C.-©. (Neg.-Bez. Danzig) 

; ; 32 &.-©. (Neg.-Bez. Danzig) 
im Elbinger Deichverband . { 6 E.-©. (Neg.-Bez. Marienwerder).
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daß er felbjt Unterftügungen hierfür in feinen Etat einftellte, die Brovinzen als 

die berufenen Träger der lokalen Interefjen ihrer Gebiete mit Mitteln für die 
Gewährung derartiger Unterftügungen ausjtattete und Kreditinftitute fchuf, welche 
verpflichtet und im Stande find, Darlehne für wafjerwirthichaftliche Unterneh- 

mungen unter befonderd günftigen Verzinfungs- und Tilgungs-Bedingungen zu 

gewähren. 
1. Der Staatshaushalt wirft im Kapitel 106 Titel 10 zu den Koften für 

Vorarbeiten in Landes-Melivrations- und DeichbausAngelegenheiten, fowie in 

Kapitel 106 Titel 12 zur Förderung genofjenfchaftlicher oder kommunaler Fluß- 
regulivungen Fonds in beträchtlicher Höhe aus, über deren Verwendung der 
Landwirthichaftsiminifter zu verfügen hat. 

Beihülfen aus dem erjterwähnten Fonds werden dann gegeben, wenn 8 
fich um größere genofjenschaftliche Unternehmungen handelt, deren Ausführbarkeit 

und Zwecmäßigfeit erft auf dev Grundlage technifcher Vorarbeiten und Projekte 
beurtheilt werden fann. 

Bei Anträgen auf Gewährung von Beihülfen zu Flußregulivungen ift 
regelmäßig darzuthun, im welcher Weije der nicht durch Smanfpruchnahme der 

Staatsfafje zu decfende Theil der Ausführungstoften bejchafft werden joll. Die 

Bewilligung, bei welcher die Wichtigkeit des Unternehmens und die Leiftungs- 
fähigkeit der Betheiligten bejonders in das Gewicht fallen, wird grundjäßlic 

davon abhängig gemacht, daß der betreffende Brovinzialverband durch eine finan- 

zielle Betheiligung jeinerjeitS die Bedeutjamkeit des geplanten Brojefts anerkennt 
(vergl. die Erlafje des Landwirthichaftsminifters vom 22. Februar 1886 und 
1. März 1887 und defjen Anweifung für die Meliorationsbaubeamten vom 
25. Mai 1895). 

Ferner jtehen dem Landwirthichaftsminifter zur Gewährung von Beihülfen 

zu den Folgeeinrichtungen auf dem Gebiete des Auseinanderjegungsmwejens Mittel 

aus Kapitel 101 Titel 15 zur Verfügung. Zu diefen Folgeeinrichtungen ge- 

hören insbejondere auch Grabenanlagen, welche durch die Ausführung von Se- 
parationen erforderlich werden. 

Während die Antragftellung binfichtlich der Beihülfen aus den eriter- 
wähnten beiden Fonds den Negierungspräfiventen bezw. dem Oberpräftdenten 
zufällt, hat diejelbe vückfichtlich der Unterftügung von Folgeeinrichtungen durch 
die Auseinanderfegungsbehörden zu erfolgen. Die Bewilligung der Unter: 
ftügungen aus Kapitel 101 Titel 15 darf nur den bedürftigen Grundjtüc- 
bejigern zu Gute fommen.') 

2. Durch das Gejeß, betreffend die Dolation der PBrovinzial- und Streis- 

verbände vom 30. April 1873 (6. ©. ©. 187) find den Provinzialverbänden 
behufs Ausftattung mit Mitteln für die Durchführung der Selbftverwaltung 
aus den Einnahmen des Staatshaushalts bejtimmte Summen zur Erfüllung be- 

ftimmter Verpflichtungen übertragen worden. Zu diefen Verpflichtungen gehört 

nach $ 4 des zu dem vorerwähnten Gejege exlafjenen Ausführungsgejeges vom 
8. Juli 1875 (6. ©. ©. 497) die Förderung von Landesmeliorationen, joweit 

1) Vergl. Nieberding-Franf a. a. D. ©. 462.
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- fie nach Zwec und Umfang eine nicht über das provinzielle Jnterefje hinaus- 
gehende Bedeutung haben.?) 

Auf Grund der SS 8, 10 und 17 des Gejeges vom 8. Juli 1875 wurden 

ferner die am 1. Januar 1876 vorhandenen Vermögensbeftände der Provinzial 
hülfstafje für die Provinz Preußen und des durch den Landtagsabjchied an die 
preußifchen Provinzialftände vom 19. Januar 1835 der Provinz Preußen ver- 
(iehenen landwirthichaftlichen Meliorationsfonds vom Staate dem Provinzial- 
verbande von Preußen als Eigentum überwiefen. Aus Anlaß der am 1. April 
1878 zuc Ausführung gelangten Theilung der Provinz Preußen in die 'Pro- 
vinzen Oft und Weftpreußen ift durch vertragsmäßiges Uebereinfonmten 
vom 13. Juni/13. Oftober 1877 ein Gejammtbetrag von 826 315,10 ME. dem 
weftpreußifchen Provinzialverbande zugefallen. Mit diefem Fonds ijt die weit- 
preußifche Provinzialhülfskaffe dotirt (vergl. Neglement für die Verwaltung des 
Provinztalhülfstafjen- und Melivrationsfonds der Provinz Weitpreußen — die 
Weitpreußifche Provinzialhülfstaffe — vom 14. März/29. April 1889, Amtsblatt 
der Regierung zu Danzig ©. 148). Aus dem Fonds können an Kreife, Gemeinden, 

- andere fommunale Verbände, Korporationen und öffentliche Genofjenjchaften Dar- 

lehne zur Beförderung gemeinnüßiger Zwede und an Grundbefiger und Genofjen- 
fchaften Darlehne zu dauernden Bodenwerbefferungen aller Art unter billigen 
Bedingungen gewährt werden. 

Die Brovinzialverbände jtellen regelmäßig Bewilligungen A fonds perdus, 
und zwar zu Beihülfen für genofjenchaftliche Unternehmungen und für Fleinere 
Grundbefiger zur Ausführung von Melivrationen, jowie zur Unterjtügung von 

Landesmelivrationen in ihre Jahresetats ein. 
3. Unmittelbar den Zwecen der Landesfultur dienende Kredit-nftitute 

find die Landesfultur-Nentenbanfen, deren Errichtung durch Gefeg vom 13. Mai 
1879 (©. ©. ©. 367) vorgefehen tft. Sie find zur Förderung von Bodenkultur-, 
Uferfchuß:, Deich: und Schiffahrtsanlagen beftimmt und werden nach Maßgabe 
des erwähnten Gejeßes auf Bejchluß der Provinzialverbände durch landesherrlich 
zu bejtätigende Statuten errichtet. Sie gewähren zu diefem Zwecke unkündbare 
Darlehne gegen Grundficherheit und einen fejten, der Beitreibung im Verwal: 

tungSwege unterliegenden Zins und Tilgungsbeitrag (Landeskulturrente). Bei 
Darlehnen zu Drainagezwecen kann der Nente durch die Auseinanderjegungs- 

behörde eim VBorzugsrecht vor denjenigen eingetragenen Nealgläubigern eingeräumt 
werden, welche auf ergangene öffentliche Aufforderung feinen Widerjpruch er- 
heben, injoweit durch die Anlage eine entjprechende dauernde DVerbefjerung des 
Grundftüces herbeigeführt wird. Die Banken bejchaffen das erforderliche Kapital 
durch Ausgabe von Snhaberpapieren (Landeskulturrentenbriefen) in dem Ume 
fange der gewährten Darlehne. Weberjchüffe kommen dem Nefervefonds oder 
durch Wegfall der Berwaltungskoftenzufchläge den Betheiligten zu Gute. Inner- 
halb des hier fraglichen Gebietes find derartige Banken bisher in Schlefien und 
in Bofen errichtet. 

?) Vergl. hinfichtlich der Höhe der Dotationsrenten das zwifchen den Provinzen 
Oft und Wejtpreußen gefchlojjene Uebereinfommen vom 13. Juni/13. Dftober 1877.
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II. Leinpfad, Brücen, Fähren, Säfen und Ladepläße. 

1, Leinpfad. 

Der Leinpfad ift derjenige Theil des Ufers eines fchiffbaren Fluffes, auf 
dem durch Menfchen und Thiere Schiffe gezogen werden fünnen. Die Fürforge 
für feine Freihaltung gehört als eine die Schiffahrt betreffende Angelegenheit 
zur Zuftändigfeit der Landespolizeibehörde.?) 

Der Leinpfad dient lediglich dem Gebrauche der Schiffer für die Zwecke 
der Schiffahrt, im Mebrigen fann der Uferbefiger das betreffende Areal injoweit 

nugen und über dasjelbe Verfügung treffen, als dieje Zweckbeftimmung hierdurch 

nicht beeinträchtigt wird. Für die Duldung des Leinpfades ift eine Entfchädi- 

gung nicht zu gewähren, nur infofern fan der Uferbefiger Erjaß fordern, als 
ihm durch einzelne Schiffsführer und deren Maßnahmen das Ufer und dejjen Be- 
feftigung bejchädigt, oder die Ufernußgung entzogen oder gefchmälert wird.t) Das 
Gleiche gilt hinfichtlich der Flößerei.’) 

Nach $ 34 der Steom- und Schiffahrts-Bolizeiverordnung für die Weichfel 
vom 7. März 1895 darf an das Ufer, an dem fich ein Leinpfad befindet, ein 

Fahrzeug nur anlegen, wenn und infomweit fich dajelbit eine öffentliche Ladejtelle 
befindet. Ausnahmen find mur in Nothfällen zugelaffen. 

2, Brüden, 

Die Anlegung von Brücken über öffentliche Ströme fann nach $ 52 Tit. 15 
Th. II Allgem. LandrechtS nur durch den Staat oder mit dejjen Genehmigung 
erfolgen. Die Brücken über öffentliche Ströme find im Gegenjaße zu den- 
jenigen über andere Gewäfjer nicht al3 Theile der an fie anjchliegenden Wege- 

züge zu behandeln, jondern ftellen jelbjtändige Sommmmifationsanftalten dar. °) 
Hieraus folgt, daß dem Staate gegenüber die Errichtung folcher Brücken 

nicht erzwungen werden fann. 
Ob die Staatsverwaltung einem Dritten die Meberbrücung eines öffent 

lichen Flufjes geftattet, ift Sache ihres freien Exmeffens, fie ift befugt, hierbei 

nicht mu polizeiliche, jondern auch alle jonftigen Gefichtspunfte zu bevickjichtigen, 

welche fich aus dem ftaatlichen Hoheitsrecht und dem ftaatlichen Eigenthun ev- 
geben, fie kann daher auch dem Dritten bei der Ertheilung der Genehmigung 

alle ihr angemefjen erjcheinenden Bedingungen vorfehreiben. Wird die Erlaubniß 
indefjen lediglich von der zuftändigen Polizeibehörde aus polizeilichen Nückjichten 

3) Gntijeh. d. D.B. G. vom 17. Februar 1896 XXX 283. 

+) 88 57—59 Tit. 15 Th. II Allgem. Landrecht2. 
5) $ 60 Tit. 15 Th. IL Allgem. Landrecht2. 
°) Mittermayer, Grundfäße des deutfchen Privatrechts, 8.1 8222 ©. 612. 812 

de8 Gefeges, betreffend die Kommunifationsabgaben, vom 16. Juni 1838 (6. ©. ©. 353) 

Entf. d. DO. B. G. vom 2. November 1885, XII 243, und vom 12. Janırar 1892, 
XXI 189.
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verfagt, oder an Bedingungen gefmüpft, jo unterliegt diefe Verfügung der 
Prüfung des Verwaltungsrichters in derjelben Weife, wie jede andere polizei 
liche Verfügung.) Dagegen find die Ortspolizeibehörden zuftändig, die Unter- 
haltung vorhandener, über öffentliche Flüffe führender Brücken in ficherheits- und 
verfehrspolizeilichen utereffe zu überwachen. Konfurriven dabei wege- und 

ftrompolizeiliche Jutereffen, jo wird der Ausgleich durch Anrufen der für beide 
Sntereffen zuftändigen Auffichtsbehörde gejucht werden müfjen. °) 

Die befonderen Vorschriften, welche bei der Fahrt durch die Weichjelbrücen 

feitens der Fahrzeuge und Flöße zu beachten find, enthält $ 24 der Strom- und 
Schiffahrtspolizeiverordnung vom 7. März 1895.) 

Die über PBrivatflüffe führenden Brücten werden rechtlich al3 Bejtandtheile 
der öffentlichen Wege behandelt, innerhalb deren fie belegen find. !°) 

ä 3. Führen. 

Nach S 51 ift das Weberjegen über öffentliche Ströme gegen Entgelt ein 
ausjchließliches Necht des Staates, Private können eine Anlage diefer Art nur 

durch ftaatliche Verleihung oder Exfitung erwerben ($ 35 Tit. 14 TH. IT und 
$ 629 Tit. 9 Th. I Allgem. Landrecht). Hieraus folgt, daß die Fähren über 
öffentliche Flüffe nicht Beftandtheile der anjchliegenden Wege find. Der Staat 
fann weder zur Emrichtung noch zur Weiterführung einer bereits eingerichteten 
Fähre gezwungen werden, ebenfo fann der Beliger einer dem öffentlichen Ver- 
fehre gegen Entgelt dienenden Fähre über einen öffentlichen Strom auf die 
Fährgerechtigfeit mit der Wirkung verzichten, daß der Fährbetrieb .eingeftellt 
werden darf. '') 

Die VBorjchrift im $ 5 Abf. 4 des Gef. vom 20. Auguft 1883, nach welcher 
die Steombauverwaltung, im Falle Fünftliche Anlandungen vor öffentlichen 
Fähren, Anlandepfägen und dergleichen liegen, deren Ausbildung und dem: 
nächjtige Freigebung möglichjt zu bejchleunigen, auch Fürjorge für zwecent- 
jprechenden Zugang zur Fähre zu treffen hat, enthält nur eine adminiftrative 
Anweifung für die VBerwaltungsbehörden, aus welcher die Fährbefiger und Fähr- 
interefjenten ein Necht auf die Herftellung eines Zuganges zur Fähre nicht ab- 
leiten können. 12) 

S 70 des wejtpreußiichen Provinzialvecht3 vom 19. April 1844 (G. ©. 

©. 73) bejtimmt, daß Diejenigen, welche fich im Belise des Nechtes befinden, 
Fähren und PBrähme zum Ueberjegen für Geld zu halten, dies Necht unter Vor- 
behalt der im polizeilicher Beziehung und in Anfehung des Fährgeldes zu 
treffenden Anordnungen auch ferner ausüben dürfen. 

) Entid. d. D.3. ©. vom 7. Dftober 1890, XX. 228, 

°%) Entjch. d. D. 3. ©. vom 26. September 1889, XVIIL 225. 
®) Bergl. au S 37 a.a.Dd. 

') Bergl. hinfichtlich der Brückenbauverpflichtung nach weitpreußifchem Provinzial- 

recht d. Entich. d. D. VB. G. vom 4. März 1896, XXIX 240, 

1) Urtheil d. DO. B. ©. vom 6. November 1891, XXII 179, und vom 80. Mai 1892 
RER 245: 

12) Entf. d. O.3B. ©. vom 23. Dezember 1896, XNXXI 207. 
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Artikel 11 des Gefeßes betr. die Einführung des weitpreußiichen Brovinzial- 

rechts in der Stadt Danzig und deren Gebiet, vom 16. Februar 1857 (©. ©. 

©. 87) beläßt der Stadtgemeinde Danzig das Necht, Fähren und Prähme zum 
Ueberjegen für Geld zu halten. 

Durch) den Min.-Erlaß vom 31. Dezember 1894 ift die Verwaltung der 
Fähren und Schiffbrüden an öffentlichen Strömen im Bezirke der Weichjel- 
Strombauverwaltung auf den Ober-Bräfiventen übergegangen, da, wo bejondere 

Strombauverwaltungen nicht beftehen, wird diefe Verwaltung von den Negierungs- 

präfidenten gehandhabt. 
Für das Baffiren der Fähren durch Schiffs und Floßführer find, joweit 

die Weichjel in Frage fommt, die VBorjehriften des S 23 der Strom- md Schiff: 
fahrtSpolizeiverordnung vom 7. März 1895 maßgebend. 

Die Verhältniffe der über nicht öffentliche Gewäfler führenden Fähren 
regeln fich, joweit fie die Verbindung von öffentlichen Wegezügen vermitteln, 

gewöhnlich nach dem für diefe Wege maßgebenden echt, im Nebrigen nach 
den Lokalen Landesrecht und den an ihnen bejtehenden Brivatrechten. m ficher- 
heits- und verfehrspolizeilicher Beziehung beftehen für die Fähren über nicht 
öffentliche Gewäfjer vielfach Polizeiverordnungen. 

4. Häfen nnd Ladepläße, 

Die Häfen im Weichjelgebiet find theils Handelshäfen, theils lediglich zur 

Aufnahme fiskalifcher Fahrzeuge beftimmt. Für die Benugung der Handels- 
bhäfen beftehen bejondere Polizeiverordnungen und Tarife. Allgemeine polizei- 
liche Beftimmungen für die öffentlichen Häfen finden fich in $ 40 der Strom- 
und Schiffahrts-Polizeiverordnung für die Weichjel vom 7. März 1895. Der 
Handelshafen zu Brahemünde unterjteht dev Aufficht des Negierungspräfiventen 
zu Bromberg. 

Fefte Ladepläge größeren Umfanges für den Handels- und Schiffsverkehr, 
welche theilweife auch für die Bedürfniffe des Eifenbahnverkehrs hergerichtet, be- 
feftigt und abgepflaftert find, finden fich bei einer größeren Anzahl an dev Weichfel 

belegenev Orte. Außerdem find eine Neihe Eleinever Ladepläge für den Verkehr 

angewiefen, welche nicht befonders hergejtellt find und nach Bedarf verlegt werden. 
Als öffentliche Lande- und Ladeftellen im Sinne der Bolizeiveroronung vom 

7. März 1895 gelten alle diejenigen, welche nach Ertheilung der Exlaubnig durch 

die Strombauverwaltung zwectentjprechend eingerichtet und durch eine Tafel mit 
bezüglichen Auffchrift kenntlich gemacht find. Für fie gelten die im $33 a. a. D. 

enthaltenen Bejtimmungen. 

IV. Die fiskalifden Sämpen. 

Die fisfalifchen Kämpen zerfallen in folche, welche im Eigenthum des 

Fiskus ftehen, und folche, welche in Gemäßheit der SS 5 und 13 des Gejees 

vom 20. Auguft 1883 fir die Steombauverwaltung in Bett genommen find. 

32



Die Eigenthumsverhältnifie 
find. bei eimer Anzahl von 
Kämpenländereiennoch nicht zur 
Genüge Elargeftellt, ebenfo find 
die Grenzen der fisfalifchen 
Ländereien vielfach ftreitig. 

Behufs Feftitellung diejer 
Verhältniffe und thunlichiter 
Abfchneidung der zwifchen den 
Anliegen und der Steombau- 
verwaltung nicht jelten er- 
wachjenden PBrozefje ift in dem 
legten Jahrzehnt die Heritellung 
eines ‚Flurbuches in Angriff 
genommen, welches den fisfa- 
lifchen Kämpenbefit in den ein- 
zelnen Wafjerbauinfpeftionsbe- 
zirfen und Gemarfungen in 
der Weife darjtellt, daß die 
dem Staate eigenthümlich ge- 
hörigen und die nur aus ftronı= 
polizeilichen Nückfichten für ihn 
in Befig und Nubung ge 
nommenen Ländereien gefondert 
eingejtellt find. 

Das Flurbuch läßt ins- 
bejondere die Belegenheit des 
Grundjtücks fowie die Angaben 
über jeine Eintragung und DBe- 

zeichnung in der Grundftener- 
mutterrolle und dem Grundbuch 
erjehen. Ferner ift angegeben, 
in welcher Flächengröße die 
Ländereien nußbar find, bezw. 

fulturfähiges Land bis zum 
Ufer darjtellen, und inwieweit 

fie ertraglofe Liegenjchaften, 
Waffer, bezw. vom Ufer bis 
zur GStreichlinie unnugbare 

Flächen umfafjen. 
Die Ergebniffe des Lage- 

buches nach dem Stande vom 
1. April 1899 ftellt die neben- 
jtehende Weberficht dar. 
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Die Einnahmen und Ausgaben für die fisfalifchen Kämpen ftellten fich nach 
dem Jahresabjchluffe vom 1. April 1899 wie folgt: 

| en 
Name der Einnahme | Ausgabe Ueberfchuß 

Wafjerbauinfpektion 

zul a0 U. RE 200 BG. EHE DO 
| | | | wi 

THOM. 2 0. 2..0: ii 14692 119° | 5 898 65 | 8793 | 54 

Ritlm a rn, 35 918 | 00 23 779 14 | 12 138 | 86 

Niarienwerder -: . . 73 206 | 83 9825 | 39 63381 | 44 

Dieihau 36378 | 00 12.052.776 24 325 | 25 
Marienburg. . . . 41 346 | 48 || 15794 | 71 | 25551 | 77 

| | | . 
Snsgefammt . . 201541 | 50 | 67350 | 65 | 134 190 | 86 

Die Negelung der kommunalen Zugehörigkeit dev fisfalifchen Kämpen tft 
noch nicht abgefchlofjen. Die Entjcheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 

17. Dezember 1879 — Entih. B. VI ©. 93 — hat es für das Gebiet des All- 

gemeinen Landrechts als Negel hingeftellt, daß die Flüffe als fommunalcechtliche 
Beitandtheile der fie umgebenden Gemeinde: bezw. Gutsbezicte anzufehen find 

in der Weife, daß die Mittellinie des Fluffes auch die Grenzlinie der an beiden 

Ufern angrenzenden Kommmmalbezirfe bildet. Auch bei Anwendung diejes Grund- 

jaßes bleiben für das fisfalifche Grundeigenthbum an der Weichfel eine Anzahl 
örtlicher Zweifel bejtehen. Zwar wird da, wo Gemeinde- und Gutsbezivte un: 

mittelbar an den Strom anftoßen, die fommunale Zugehörigkeit de3 Stromes 
ohne Weiteres Elar fein und fich auch für die den Privatbefigern zuwachjenden 

Anlandungen der Schluß rechtfertigen, daß auch dieje mit dem Augenblick ihrer 
Entftehung denjenigen kommunalen Bezirken zufallen, welchen die Hauptgrund- 

jtücfe, an die jte fich angejegt haben, zugehörten. Bei den im Eigenthum des 
Strombaufisfus ftehenden Grundftücken, welche bisher nur vereinzelt zu fom- 

munalen Leiftungen herangezogen und thatjächlich während langer BZeitabjchnitte 
als fommunalfreie behandelt find, wird in jedem Falle eine Prüfung dahin ein- 
zutveten haben, ob dieje Grundftüce. bereits als Theile eines Gemeinde» oder 

Gutsbezivk3 anzufehen find und ob fe, falls dies nicht der Fall jein follte, auf 

dem gejeßlich vorgefchriebenen Wege mit bereitS bejtehenden kommunalen Ge- 

bilden zu vereinigen oder, falls fie fich nach ihrer Größe und Bejchaffenheit 

hierzu eignen, für fich als jelbjtändige Gutsbezirke zu fonftituiren fein werden. 
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